
 

 
 Dienstgebäude 

Herdentorsteinweg 49/50 
28195 Bremen 
 
Bus / Straßenbahn 
Hauptbahnhof 
oder Herdentor 

Eingang 
Entwurf und Neubau: 
Hillmannplatz 8-10 
Straßenerhaltung, 
Brücken- und Ing.bau 
sowie Schwertransporte: 
Hillmannstraße 2a 

Sprechzeiten 
Mo. bis Fr. 
8:00 - 12:00 Uhr 
weitere Termine 
nach tel. 
Vereinbarung mög-
lich 

Geschäftsstelle: 
T (0421) 361 9780 
F (0421) 361 9738 
E-Mail office@asv.bre-
men.de 
  

 
Dienstleistungen und Informationen der Verwaltung unter Tel. (0421) 361-0, 
www.transparenz.bremen.de, www.service.bremen.de 

 

Amt für Straßen und Verkehr  Freie 
Hansestadt 
Bremen 
 

ASV, Herdentorsteinweg 49/50, 28195 Bremen 
 
Ortsamt Borgfeld 
Borgfelder Landstraße 21 

28357 Bremen 
 
 

 Auskunft erteilt 
Mathias Müller 
T +49 421 361 11939 
 
E-Mail 
mathias.mueller@asv.bremen.de 
Datum und Zeichen 
Ihres Schreibens 
04.06.2024 
 
Bremen, den 03.07.2024 

Betreff:  Beiratsbeschluss „Hamfhofsweg: Markierung Zeichen 342 (Haifischzähne)“ 
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 

sie haben uns den o.g. Beschluss vom 21.05.2024 mit Mail vom 04.06.2024 übersendet. Darin for-
dert der Beirat Borgfeld das ASV auf, an der T-Kreuzung Otto-Carlsson-Weges / Hamfhofsweg und 
der T-Kreuzung Am Unteren Felde / Hamfhofsweg für alle jeweils drei Fahrtrichtungen das Zeichen 
342 der StVO (Haifischzähne) als Bodenmarkierung anzubringen. Laut dem Beschluss sei keine 
Sichtbehinderung das Problem, sondern eine regelmäßige Fehleinschätzung der Verkehrssituation 
durch die Verkehrsteilnehmer auf dem Hamfhofsweg. 

Hierzu nehmen wir wie folgt Stellung: 

Gemäß der Verwaltungsanweisung zur StVO zu dem Zeichen 342 Haifischzähne kommt eine Anord-
nung zur Hervorhebung einer Wartepflicht für den Fahrverkehr infolge einer bestehenden Rechts-
vor-links-Regelung abseits der Bundes-, Landes- und Kreisstraße sowie weiterer Hauptverkehrsstra-
ßen insbesondere an schlecht einsehbaren Kreuzungen und Einmündungen in Betracht, die beson-
dere Sorgfalt erfordern.  

Bei den vorliegenden T-Kreuzungen am „Otto-Carlsson-Weg/ Hamfhofsweg“ sowie an der gegen-
überliegenden Kreuzung „Am Unteren Feld/ Hamfhofsweg“ handelt es sich um keine schlecht ein-
sehbare Kreuzung/ Einmündung. Neben dem „Otto-Carlsson-Weg“ als auch „Am Unteren Feld“ sind 
jeweils neben den Straßeneinmünden Grünflächen vorhanden, welche zu einer besseren Einsehbar-
keit beitragen. Des Weiteren wurde in dem Beschluss dargelegt, dass keine problematische Sichtbe-
hinderung einschlägig ist.  
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Grundsätzlich gilt, dass alle Verkehrsteilnehmer nach § 1 StVO dazu verpflichtet sind, die allgemei-
nen und besonderen Vorschriften der StVO eigenverantwortlich zu beachten sowie ständige Vor-
sicht und gegenseitige Rücksichtnahme walten zu lassen. Diese Grundregeln sollten von allen Ver-
kehrsteilnehmern berücksichtigt werden. 

Die Erforderlichkeit für eine verkehrsrechtliche Anordnung von dem Verkehrszeichen 342 ist hier so-
mit nicht gegeben. 

 

 
Im Auftrag 
 
Gez. Mathias Müller 
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